
Gemeinde Brühl       12. November 2020 
 
Amt: Ordnungsamt  
         Stohl, Christian 

 
Beschlussvorlage (Nr. 2020-0169) 

 
Beratungsfolge     Art    Termin 

 
Gemeinderat öffentlich 23.11.2020 
 
 
 
 
TOP: 
 
Gemeinderatsdienst - Nachrücken von Herrn Wolfgang Reffert und seine Verpflichtung 
 

 
Beschlussvorschlag:  
 
 

 
Sachverhalt:  
 
Bei der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 sind Frau Dr.Eva Gredel und Herr Christian 
Mildenberger auf dem Wahlvorschlag der CDU in den Gemeinderat gewählt worden. Mit 
Ablauf des 30.09.2020 sind beide wegen eines wichtigen Grundes im Sinne von § 16 
GemO aus dem Gemeinderat ausgeschieden. 
 
Die als Ersatzkandidaten festgestellten Bewerber 
 

Wolfgang Reffert 
Wieblinger Weg 7 

 
und 

 
Thomas Gaisbauer 

Friedensstr. 29 
 
rücken somit in den Gemeinderat nach. 
 
Herr Reffert und Herr Gaisbauer haben mit Schreiben vom 23. bzw. 27.09.2020 mitgeteilt, 
dass sie bereit sind, die durch Ausscheiden der Gemeinderäte Gredel und Mildenberger 
frei gewordenen Ämter als Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Brühl anzu-
nehmen. Ihnen sind keine Umstände bekannt, die sie an der Übernahme des Amtes 
hindern. 
 
Nachdem festgestellt ist, dass Hinderungsgründe im Sinne des § 29 der Gemeindeordnung 
nicht bestanden wurde Herr Thomas Gaisbauer in der Sitzung vom 19.10.2020 als 
Gemeinderat verpflichtet. Da Herr Wolfgang Reffert an diesem Termin verhindert war, wird 
seine Verpflichtung zu Beginn der heutigen Sitzung vorgenommen. Der neue Gemeinderat 
wird durch den Bürgermeister öffentlich auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Amts-
pflichten verpflichtet.  
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Er weist ihn zunächst auf die Wichtigkeit und Bedeutung der Verpflichtung hin und belehrt 
ihn über die sich aus der Übernahme des Amtes erwachsenden Pflichten. 
 
 
Sodann wird ihm die Verpflichtungsformel vorgelesen. 
 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung 
meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu 
wahren und ihr Wohl und das der Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
 
Hierauf wird dem Verpflichteten der Handschlag abgenommen. 
 
 
 
 
Der Bürgermeister:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnisse 
Einstimmig Stimmenmehrheit Anzahl ja Anzahl nein Anzahl 

Enthaltungen 
Abweichender 
Beschluss 
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